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ASP –Einschleppungsgefahr 

 

Der Eintrag der ASP durch Menschen ist derzeit  wahrscheinlicher als die 

Übertragung durch Wildschweine!  Beispiel Belgien 

 
Ein Erstausbruch bei Wildschweinen ist wahrscheinlicher als bei 

Hausschweinen! 

 

 

Daher kommt der Vorsorge und Prävention in landwirtschaftlichen 

Betrieben eine hohe Bedeutung zu! 



Bayerisches Staatsministerium für 

Umwelt und Verbraucherschutz 

ASP-Regionalkonferenzen – 2018/2019; Ref. 46  3 

 

 

https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehe

n/afrikanische-schweinepest/ 

bmel.de/asp 
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Merkblatt des BMEL  

bmel.de/asp 

ASP – Biosicherheit von Schweinehaltungen 

Verpflichtende Maßnahmen nach Schweinehaltungshygieneverordnung: 
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ASP – Biosicherheit von Schweinehaltungen 

Verpflichtende Maßnahmen nach Schweinehaltungshygieneverordnung: 
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ASP – Biosicherheit von Schweinehaltungen 

Verpflichtende Maßnahmen nach Schweinehaltungshygieneverordnung: 
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ASP – Biosicherheit von Schweinehaltungen 

Verpflichtende Maßnahmen nach Schweinehaltungshygieneverordnung: 



Bayerisches Staatsministerium für 

Umwelt und Verbraucherschutz 

ASP-Regionalkonferenzen – 2018/2019; Ref. 46  8 

Afrikanische Schweinepest 

 

 Maßnahmen beim Ausbruch 
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Afrikanische Schweinepest 

Maßnahmen beim Ausbruch 

 

 Beim Ausbruch der ASP bei Haus- oder Wildschweinen sind 

Gebiete festzulegen, in denen unterschiedlich strikte 

Schutzmaßnahmen gelten: 

 

 Restriktionszonen 
 

Die rechtliche Grundlage ist in allen Fällen die 

Schweinepestverordnung. 
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Restriktionszonen beim ASP-Ausbruch beim Wildschwein 
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Restriktionszonen  beim ASP-Ausbruch Wildschwein 

Bei der Festlegung werden besonders berücksichtigt: 

 Mögliche Weiterverbreitung des Erregers 

 Örtliche Gegebenheiten in der Wildschweinpopulation   

(z.B. Wildschweindichte, Tierbewegungen) 

 Natürliche Grenzen 

Ausbruch der ASP beim Wildschwein 

(ggf.) Kerngebiet Radius ca. 4 km 

Gefährdetes Gebiet Radius ca. 15 km 

Pufferzone   Radius ca. 45 km  

Beispiel: Länderübergreifende Tierseuchenübung ASP November 2018 
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Restriktionszonen beim ASP-Ausbruch beim Hausschwein 
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Ausbruch der ASP beim Hausschwein 

Sperrbezirk  Mindestradius 3 km 

Beobachtungsgebiet Mindestradius 10 km 

Bei der Festlegung werden besonders berücksichtigt: 

 Epidemiologische Untersuchungen 

 Örtliche Gegebenheiten (z. B. 

Schweinehaltungen, Schlachtstätten) 

Restriktionszonen beim ASP-Ausbruch beim Hausschwein 
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Ziel der Maßnahmen in allen Restriktionszonen: 

 

 

 

 

 

Grundsätzlich gilt: 

 

 

 

 

 

Verhinderung der Verschleppung des Erregers! 

Tilgung des Erregers! 

Alle Maßnahmen müssen für die Tierseuchenbekämpfung 

erforderlich sein! 
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 - WICHTIG für Schweinehalter -  

 
        Allgemein gelten für Schweinehalter in allen Restriktionszonen 

 

 Verschärfte Biosicherheitsmaßnahmen  

 (z.B. Desinfektionsmöglichkeiten an allen Ställen) 

 

 Verschärfte Meldepflichten  

 (z.B. unverzügliche Meldung verendeter oder erkrankter Schweine) 
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ASP-Ausbruch beim Wildschwein 
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Maßnahmen  beim ASP-Ausbruch beim Wildschwein 

Pufferzone Gefährdetes Gebiet 

Fallwildsuche Jagdruhe 

Zu Beginn des Geschehens Im weiteren Verlauf 

Verstärkte Bejagung 

Pufferzone 
Gefährdetes Gebiet 

Fallwildsuche Jagdruhe 

Kerngebiet 

„Von außen nach innen“ 
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Maßnahmen ASP-Ausbruch beim Wildschwein 

Mögliche Maßnahmen im Gefährdetem Gebiet und Kerngebiet 

 Nutzungsbeschränkungen land- und forstwirtschaftlicher Flächen, z. B.  

 Ernteverbot, Einschlagbeschränkungen  

(Verhinderung der Abwanderung von Wildschweinen)  

 vorzeitige Ernte, Anlegen von Jagdschneisen  

(Erleichterung der Bejagung) 

 Keine Verwendung von Heu und Stroh in Schweinebeständen,  

Ausnahmen nach Lagerung bzw. Erhitzung möglich. 

 

Mögliche Maßnahmen im Kerngebiet: 

 Beschränkungen des Fahrzeug- und Personenverkehrs 

 

 

 Errichtung von Wildzäunen  

 

 

 

 

 

 

 

Dies gilt nicht für Anwohner, Milchsammelwagen, etc. 
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Maßnahmen ASP-Ausbruch beim Wildschwein 

Maßnahme Kerngebiet Gefährdetes Gebiet Pufferzone 

Einschränkung Personen-/Fahrzeugverkehrs Ja Nein Nein 

Einzäunung Ja Nein Nein 

Nutzungsbeschränkung landwirtschaftlicher Flächen Ja Ja Nein 

Regelungen zur Bejagung  

(Jagdruhe o. verstärkte Bejagung) 
Ja Ja Ja 

Verstärkte Bejagung durch Dritte Ja Ja Nein 

Fallwildsuche Ja Ja Ja 

Entsorgung erlegter Wildkörper Ja Ja ggf. 

Untersuchung erkrankter Hausschweine Ja Ja Ja 

Die genannten Maßnahmen müssen immer zur Tierseuchenbekämpfung erforderlich sein, d.h. nicht alle dargestellten 

Maßnahmen müssen stets erfolgen. 
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ASP-Ausbruch beim Hausschwein 
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Maßnahmen im Ausbruchsbetrieb, z.B.: 

 

• Keulung der gehaltenen Schweine im Ausbruchsbetrieb 

 

• Ermittlung von Kontaktbetrieben („Tracing on“, „Tracing back“) 

 

• Gründliche Reinigung und Desinfektion des Betriebes, Entwesung 
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Mögliche Maßnahmen in den Restriktionszonen 

 

• Klinische Untersuchung aller im Sperrbezirk gehaltenen Schweine 

• Blutuntersuchung in Betrieben mit auffälligen Schweinen  

• Überprüfung Kennzeichnung und Bestandsregister in schweinehaltenden 

Betrieben 

• Verbot von Märkten, Ausstellungen etc.  

• Verbringungsbeschränkungen (werden später ausführlicher dargestellt) 

• Verbot Hausschlachtungen 

 

 

 

 

 

Maßnahmen ASP-Hausschwein 
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Verbringungsbeschränkungen 

 

 

ASP-Ausbruch beim Wildschwein 
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Verbringungsvorschriften ASP-Ausbruch beim Wildschwein 

Verbringung aus Lebende Schweine 
Schweinefleisch/ 

-erzeugnisse 

aus Kerngebiet 

Innerhalb D: Bedingungen Innerhalb D: Bedingungen 

Innerhalb EU (freies Gebiet): Verbot 

Innerhalb EU: Bedingungen 

Innerhalb EU (Teile II/III): Bedingungen 

In Drittland: Verbot In Drittländer: Bedingungen 

aus Gefährdetem Gebiet 

Innerhalb D: Bedingungen Innerhalb D: Bedingungen 

Innerhalb EU (freies Gebiet): Verbot 

Innerhalb EU: Bedingungen 

Innerhalb EU (Teile II/III): Bedingungen 

In Drittland: Verbot In Drittland: Bedingungen 

aus Pufferzone 

Innerhalb D: Erlaubt Innerhalb D: erlaubt 

Innerhalb EU: Bedingungen Innerhalb EU: erlaubt 

In Drittland: Bedingungen In Drittland: erlaubt 
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Die Tiere sind seit der Geburt (oder mindestens 30 d vor Verbringungstermin) im Betrieb 

Innerhalb von 10 Tagen vor Verbringen  

negative Blutuntersuchung auf ASP 

Innerhalb von 24 Stunden vor Verbringen  

negative klinische Untersuchung auf ASP 

2-mal jährlich negative klinische Untersuchung aller Schweine  

und  

negative Blutuntersuchung aller Schweine > 60 Tage 

im Abstand von mindestens 4 Monaten durch zuständige Behörde  

 

 

„Status-Untersuchung“ 

Seit mindestens 30 Tagen keine Einstallung aus einem Betrieb innerhalb eines gefährdeten Gebietes 

„Anlass-Untersuchung“ 

Bedingungen für das Verbringen von Schweinen aus 

Gefährdetem Gebiet  

(Ausbruch ASP beim Wildschwein) 
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Die Tiere sind seit der Geburt (oder mindestens 30 d vor Verbringungstermin) im Betrieb 

„Status-Untersuchung“ 

Anzeige des Transportes mindestens 24 h vorher bei der zuständigen Behörde und Transport ohne Zwischenhalt 

„Anlass-Untersuchung“ 

Am Tag des Verbringens 

negative klinische Untersuchung auf ASP 

Innerhalb von 24 Stunden vor Abgabe negative klinische 

Untersuchung auf ASP 

Innerhalb von 10 Tagen vor Verbringen  

negative Blutuntersuchung auf ASP 

 

 Stichprobe (59) 

 

 

2-mal jährlich negative klinische Untersuchung aller Schweine  

und  

negative Blutuntersuchung  aller Schweine > 60 Tage 

im Abstand von mindestens 4 Monaten durch zuständige Behörde 

 

  Stichprobe (29) 

 

Bedingungen für das Verbringen von Schlachtschweinen 

aus Gefährdetem Gebiet  

(Ausbruch ASP beim Wildschwein) 
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Bedingungen für das Verbringen von Fleisch und Fleischerzeugnissen 

 

• Herkunft der Schlachttiere ist ausschlaggebend 

• Schlachttiere aus Kerngebiet bzw. Gefährdetem Gebiet müssen Bedingungen 

für Schlachttiere erfüllen. 

• Es gelten besondere Anforderungen für Schlachthöfe (Zulassung). 
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ASP-Ausbruch beim Wildschwein 
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Verbringungsbeschränkungen 

 

 

ASP-Ausbruch beim Hausschwein 
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Bedingungen für das Verbringen von lebenden Schweinen aus Betrieben innerhalb der 

Restriktionszonen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negative Blutuntersuchungen der Schweine 

Kontrolle des Bestandsregisters durch zuständige Behörde 

Negative Klinische Untersuchung aller Schweine 

Verplombung des Transportfahrzeugs 
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Verbringen ist erst nach Ablauf einer Mindestwartezeit nach Räumung und Desinfektion des 

Ausbruchsbetriebes möglich! 
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Bedingungen für das Verbringen von Schweinen aus Betrieben innerhalb der 

Restriktionszonen zum Schlachthof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negative Blutuntersuchungen der Schweine 

Kontrolle des Bestandsregisters durch zuständige Behörde 

Negative Klinische Untersuchung aller Schweine 

Verplombung des Transportfahrzeugs 

Verbringen ist erst nach Ablauf einer Mindestwartezeit nach Räumung und Desinfektion des 

Ausbruchsbetriebes möglich! 
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Vielen Dank! 


